
8) Für Sonn- und Feiertagsarbeit wird ein Zu—

schlag von 60 Proz. zu dem Stundenlohn ge—

zahlt

9.) Bei Wechselschichten wird für diejenigen Ar—

leitsstunden normaler Stchichten, die in Nacht—

—
Zuschlag von 20 Proz. zu dem Stundendohn

gezahlt. Eine normale Wechselschicht liegt vor,

wenn sie mindestens 6 Tage dauert und die

normale Zeit von Arbeitsstunden geleistet wird.

Die Bestimmung der Ziffer 8) uüber den Zu—

jchlag von Sonn- und Feiertagsarbeiten gilt

für normale Wechselschichten nicht. Jm übrigen
wird für alle ausnahmsweise in der

Nachtzeit von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens

notwendig werdenden Arbeitsstunden ein Nacht—

stundenzuschlag von 40 Proßz gezahlt.

Anlage 4.

Wenn ein Arbeiter zur Arbeitsleistung von

zusammen mindestens 12 Stunden herange—
zogen wird, so hat er, wenn er nicht tags zuvor

benachrichtigt worden ist, oder wenn nicht min—

destens eine 4stündige Pause nach Schluß der
normalen Arbeitszeit gewährt wird, Anspruch
auf eine Entschädigung für die daraus ent—

stehende Störung seines Haushalts in Höhe
von zwei Stunoddenlöhnen.

10) Wochemlöhner. Die Wochenlöhner der
Marinewerft Wilhelmshavewn und des Marine—

arsenals Kiel sowie deren Wochenlöhne einschl.
Berechnung sind in der Anlage 4 zunt Tarif—

vertrage aufgeführt.
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